
Heinrich Gradl 

Materialien zur Geschichte des Ascher Gebietes 

Aus : 
Mittheilungen des Vereins für 
Geschichte der Deutschen in Böhmen 
XX . Jahr gang 
Seiten 87-98 
Prag 1882 

13 Blatt 



I&illfjeiflwgen des Vere ins 
f ü r 

( S e f c h i c h t e d a * Ö e u t f c h e n 
i n 

^ o h m c s i . 

X X . J a h r g a n g . 

Reöigirt von 

Dr . Sub iu ig Schlesinger. 

Nebst ber 

111rrar iTr i»r i i B e i l a g e . 

.j.jttCg^̂ gTO» 

p r ä g 1882. 
3m Selbstverläge des Vereines und in Eommifsion bei H. D o m i n i e n « 

sür die Oefterreichisch-llugarische Monarchie. 

eeipjig nnH Weit. 
3n Eomlnission bei g. 2l. B r 0 ck h a u 8. 



MaterialienzurGesch^ 
Von Heinrich Gradl. 

Die Geschichte Aschs und der Umgebung ist bisher ein Stiefkind der histo-
rifchen Forschung gewesen und fo gut, wie gar nicht behandelt worden. Denn das, 
was Vincenz Pröcfl (Eger und Egerland, 1. Anst. 1842, Bd. 2., S. 371 ff.) 
und Pastor Unger (Denkwürdigkeiten der Deutschen, Eger, 1839) bieten, gehört 
einerseits in's Gebiet des Lächerlichen und Märchenhaften, andererseits in den 
Bereich der Fälschung und der ForfchungSliedcrtichfeit. ES dürfte bei so bewandten 
Umstanden nicht undankbar fein, einige der ältesten Urkunden und einiges Urkunden-
werthige über die Gcfchichte des Ascher Gebietes zu veröffentlichen. 

Bis beiläufig zum Jahre 1422 erscheint das Ascher Gebiet, freilich bei wech-
felnder Größe, in genauer Verbindung mit dem alten Egerlande. Wie dicfeS, wird 
eS (beim Beginne urkundlicher Aufzeichnungen) von Slaven (forbifchen Wenden) 
bewohnt, dann durch christliche Miffionäre nnd die Schwerter deutscher Krieger 
allmählig zum EhristuSglauben bekehrt; wie das Egerland gehörte es noch zum 
alten sRegenSburger Bisthnme, deffen Grenze, zugleich die des EgergauS, nördlich 
bis GopplaSgriin, Wolhaufen, Breitenfeld, Adorf (alle im Vogtlande) und weiter 
gegen Nehau zu reichte, während die Gebiete westlich von Asch, Ebmat, Fichigt, 
den beiden Triebel, Bobennenkirchen, Dechengrün, Zöbent u. f. w., dem Bamberger 
Bisthum feit feiner Gründung angehörten; mit dem Egerlande wird es (zum 
größten Theile wenigstens) Hohetistausischer Besitz nach der Heirath Friedrichs von 
Schwaben (Barbaroffas) mit Adelheid von Volchurg, fällt nach dem Aussterben 
der Hohenftaufer in die Hand der böhmischen Herrfcher, bald als Eroberung, bald 
als Pfandgebiet für Mitgift bei Verföhnuitgsehen, kommt dann unter Rudolf von 
Habsburg wieder an'S Reich, um bald darnach als verpfändetes Gebiet an die 
Vögte von Planen zu fallen, erscheint wieder ausgelöst und wird endlich 1315 
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vom Reiche zum zweitcnmale verfetzt, diesmal dauernd u. zw. an Böhmen. Bon 
Belegstücken für diesen allgemeinen „egerländischen" Theil der Geschichte Afchs 
sollen die nun folgenden Urkundenauszüge nnd Aufzeichnungen im Allgemeinen 
absehen, weit das keine speciellc Geschichte mehr ist, und Daraufbeziigliches nur 
dann bringen, wo es Berichtigungen der bisherigen „Historiker" Afchs gilt. 

Die betreffenden Urkundenauszüge u. f. w. find: 

1. 

1160. Juni 24. Wladislaw (II.) von Böhmen schenkt dorn Kloster Waldsassen 
in silua, ultra prouinciam Sedlec ambitum, quondam slauonice Ugiejd, 
teutonice uero Moringen nuncupatuin a fönte riui, qui uulgo dicitur 
Helstre inferius usque in riuum, qui uulgo uocatur Vinbach et ab hoc 
riuo usque in fontem uocatum Vinburne, itemque a predicti riui fönte 
Helstre nominati usque ad fontein, qui uulgo uocatur remotior Luboce etc. 
Ratafacta sunt . . . V I I I . kal. Julii in ecclesia s. Marie in Waltsazen. 
(Lünig spicil. I I I . Erben reg. p. 137.) 
Zu deutsch: schenkt dem Stifte Waldfaffen im Walde jenseits der Provinz 

Sedlec einen Umkreis, flawifch Ugiejd, dentfch Moringen geheißen, von der Quelle 
des Baches Helstre (Elster) genannt, hinunter bis zum Bache, den man gemeinhin 
Vinbach nennt, und bis zu deffen Quelle, dem Vinborn, ebenso von derfelben 
Helstre-Öueüe bis zur Quelle, die man die hintere (entferntere) Luboce nennt. 
Diefe Schenkung wird durch Wladiflaws Nachfolger, Friedrich, im Jahre 1181 
bestätigt und erneuert (v. Dobner 532), wobei die Abgrenzung etwas anders 
gegeben ist, nämlich a fönte aque Znata usque dum riuus Dietfenbach uocatus 
ei influit, ex transuerso a fönte eiusdem Znata ueniens in riuum Elstre 
nomine per descensuin eiusdem, donec minor Elstre et riuus Winbach in 
eum cadit, per ascensum usque in fontem ininoris Elstre, a fönte eiusdem 
usque in riuum inferius Lubocz etc.. rr: von der Quelle des Waffers Znata 
bis dahin, wo der Dietfenbach hineinstießt, nnd auf der dieser Znata-Quelle 
entgegengesetzten Seite bis zum Bache Elstre, dann diesen hinab, bis die kleine 
Elstre und der Winbach in ihn fallen, dann aufsteigend bis zu der Quelle der 
kleineren Elstre und von da bis zum Bache der hintern (uiedern) Lubocz. 

Mehrere der Namen find auf den ersten Blick klar. Die Helsti-c-Elstrc ist 
die Elster; die minor (kleinere) Elstre (Helstre), die secunda Alestra (zweite 
Elster), wie sie im Gcgenfafee zur eigentlichen Elfter (recta Alestra) in einer 
Urk. v. J . 1122 (Mittheilungen des AlterthumsDereines zu flauen, 1880. Seite I I . 
und 12) heißt, ist nach der a. a. O. gegebeneu Erklärung der Schwarzbach bei 
Adorf. Die Znata ist der Schönbach in Böhmen, der Dietfenbach das Waffer, 
das bei Ebmet entspringt und beim Dorfe Mühlgrün in den Schönbach fällt. 
Bleibt der Winbach mit feiner Quelle, dem Winborn, der nach obigem ein 
Nebenbach der Elster fein muß. Meringen ist natürlich nicht Mähring bei Afch. 
3m Ganzen ist diefe Begrenzung gegen Norden noch nicht klar. Für den Westen, 
für das Afcher Gebiet, ergibt sich aber mit Sicherheit, daß jenes Stück des Gebietes, 
das von der Elfterqueüe an nördlich bis Grün und östlich der Elfter gelegen ist, 
bis zum Jahre 1160 von den böhmischen Herrschern besessen und nun an das 
Kloster WaldSaffen gefchenft würbe. 

II. 
Die Urkunde, worin der römische König 

Fridericus dem Neichsvogte und Feldhauptiuaune Heinrich dem Alteren, Herrn 
von Plauen, und Heinrich dem Jüngeren, Bogt von Plauen, unter £ob ihres 
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Eifers in Bertreibung des Heidenthums das Bergbau- und Müttzungsrechr 
verleiht und die Märkte (oppida) Asch und Selben mit fammt Zugehör zu 
personlichem Nutzgenuß gibt, (gegeben zn portenau 1232, Mai 10) 

ist eine Fälfchung, die Ad. Eohu (im 9. Bande der Forschungen zur deutschen 
Geschickte, Göttingen 1869, Seite 573—585) nachweist, indem er die Fabrici-
rung dieser im reuß. Familienarchive zu Osterstein aufbewahrten Urkunde zwischen 
1465 und 1480 fetzt. 

Ebenio Fälschung ist 
in. 

Die Urkunde, worin König Ottokar von Böhmen auf Bitte des thüringischen 
Landkomtnrs des deutschen Ordens 

dein letzteren die Kirchen und die Patronate in Plawo (Planen), Reichenbach 
und Ascha, welch letzlere die Herren von Plauen dem Orden nach und nach 
geschenkt hätten, gewährt. (G. zu Prag 1263. Mai 1.) 
Vgl. A. Sohn a. a. O. Seite 579—581. Die in dieser gefälschten Urkunde 

vorkommende Namensform Ascha ist jedenfalls die alte; noch älter lautete der 
Name aska, d. h. ask-a. A (ä) ist altdeutsch gleich Wasser; die Bezeichnung des 
Baches ist unbedingt erfolgt, als noch lange kein Mensch au die Gründung Afchs 
dachte, und wurde dann der Name vom Bache erst später aus den Ort übertragen. 
Es srägt sich nun, welches ist die Bedeutung des ersten Tbeiles. Ask kann eben 
so gut Esche (Baum), wie Asche (Fisch) sein. Daß Asch den Fisch im Wappen 
zeigt, darf nicht verführen. Biete der Wappenzeichen wurden erst in ein*r Zeit 
erdichtet, die die Urbedeutung des Namens nickt mehr kannte. (Noch in den jetzigen 
Tagen ließ sich die Ortsgemeinde „Katzeugriiti" bei Kulm ein Wappen fabriciren, 
das eine Katze neben etlichen Bäumen zeigt, obwohl ich längst bewies, daß die 
Schreibung in alter Zeit und Jahrhunderte herauf Gätzengirün war und das 
Grüu eines Gatzo (altdeutscher Borname) bezeichnete, mit Katzen also nie zn 
thun hatte.) Wenn übrigens die Erklärung des Namens Eger, alt Agara, aus dem 
Keltischen, wo das Doppelwort „Salmeu-Waffer" bedeuten würde, richtig ist (bisher 
erscheint djeSe Erklärung bloß als die annehmbarste), so hätten wir eine Analogie 
für das Aschen<Wasser. Jch würde aber, da mir gewagt scheint, die alten Völker 
mit dieser BorUebe sür Fische in Beziehung zu bringen, lieber hindeuten, daß 
Aslca mit demselben Rechte der Eschenbach heißen könnte, wobei zu bemerken, daß 
der erste Theil des Wortes als der Baum, der den alten Deutschen die beliebten 
ESchenSchilde bot, diefem Bolke näher liegend gedacht werden muß. Die Frage, ob 
fo oder nicht, läßt sich kaum mehr entscheiden;, es genügt, daß die Form Aska 
eine rein deutsche ist, ob sie nun Eschen- oder Aschenbach bedeutete. Die Deutschheit 
des Namens beweist auch, daß vor heu Slawen in diefem Gebiete bereits Deutsche 
gewohnt und dasselbe in ihrem Sinne kultivirt haben. 

IV. 
1270. Febr. 2. Heinrich, Vogt von Plauen, überträgt dem Dentfchcn Orden 

(hospital i . . . . Marie domui Theutonice jerosolimitane) die Pfarrei und 
das Patronatsvecht zu Ascha, welch letzteres Recht er als Gefchenf des Reiches 
rechtlich befaß (de liberalitate donacionis imperii legittime pertinebat). 
Unter den Zeugen auch: Bruder Hermannus, Kommendator (des Deutschen 
Ordens) in Egra. (Urkunde im H. St. Archiv zu Dresden, Nr. 749 b. 
(in einem Trausfumpte des Abts Heinrich von Bolkerode erhalten), abgedr. 
bei Evhn a. a. O. Seite 603, Mitth. des Alterlhumsvereins in Plauen 1880, 
Nr. 44. 
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Ans der Urkunde ergibt sich zunächst, daß (wie in Eger) auch in Asch das 
Kirchenpotronat königliches Recht War, daß die Vögte feiles (wenn anch nicht 1263) 
vom Reiche erhielten und nun an den Deutschen Orden weiter geben, der mehrere 
Jahre früher (12.58) ebenso im nahen Eger, dort nur direct von (König) Eonradiu, 
die Pfarrpatronate erwarb. Zugleich läßt sich aus dem Umstände, daß der Egerer 
Ordenskomthur als Beuge auftritt, schließen, daß die Kommenba in Afch mit der 
Plauener in keinem Verbände steht, dagegen im nahen Znfainntenhange mit der Egerer. 

V. 

1281. Aug. 8. König Rudolph verleiht Heinrich, Bogt von Planen, und feinen 
Söhnen die Orte (fora) Asche und Selewen (Selb) mit allen Rechten und 
Bngehörnngen für 600 Mark Silbers, welche der genannte Bogt durch Ber-
mittlung des Markgrafen Th(eodor) von Landesberg dem Könige gab, als 
rechtes Pfand (titulo justo pignoris). G. zu Nürnberg, VI. idus Augusti otc. 
Siegel fehlt. Urk. im Renß. Hausarchive zu Ofterftcin. Abgedruckt: Beckler, 
Sternrna S. 260. J. Gr. Cünig, deutsch. Reichsarch. Leipzig 17 l3 f s iBd . l l , 
S . 201. Mittheil, des Plauener Alterthumsvereins Nr. 11. 
Trotz dieser, jetzt erst (nicht schon 1232 oder gar, wie Pröckl und llnger nach 

Anderen fabeln, schon 1229) erfolgten thatfächlichen Verpfändung kam im J. 1315 
das Ascher Gebiet im größeren Pfaitde Egerland mit an Böhmen. Die Ansprüche, 
die die Bögte von planen nach Obigem rechtlicherweife auf den "Nntzgenuß" des 
Gebietes um Asch befaßeit, beglich erst im J. 1387 ßöttig Wenzel, indem er den 
Bögteii für dieselben die zwei Güter Heiligenkreuz und Neudorf abtrat. 

VI . 

1288. Sept. 27. König Rudolf überläßt Heinrich, dem Bogt von Plauen, und 
feinen Söhnen in Anbetracht der Dienste, die selbe ihm leisteten, die Lehen 
(Feoda), welche nach dem Tode Albcrts von Neipperg an ihn und das Reich 
zurückgefallen waren. Gegeben bei Baden, V. kal. Octohr. Das zerbrochene 
Majestätssiegel Rudolfs hängt an. Urkunde im H. St. Archive Dresden 
Nr. 1228. Regest in den Mittheil, des Plauener Alterthumsvereins Nr. 86. 
Wo diese Lehen lagen, wird nicht näher bezeichnet und damit auch nicht klar, 

ob dadurch eine Machtcrwciterlmg der Bögte von Plauen im Ascher Gebiete erfolgte 
Sehr wahrscheinlich befanden sich diefe Reichslehen jedoch außerhalb des Gebietes. 
Jn letzterem tritt uns mit dieser Urkunde ein zweiter, gleichzeitig er Besitzer von 
Stücken des Ascher Gebiets in Albert von Neipperg entgegen. (Neipperg — wie 
sich ein 3wcig dieses, hier oben verschollenen Geschlechtes richtig schreibt, cutstand 
aus altem Nitberg, Neidberg, in welchem Namen die Buchstaben d und b oder 
t und b, p zu einem harten p verschmolzen, so daß die häusigste Schreibweise 
des Namens im Alterthume Neiperg ist, neben dein volle« Ncitperg auch noch 
vorkommt, aber gegenwärtig im Nichtverständniffc der alten Bedeutung zu vulgä-
ren Neu-berg verschlechtert ist). Neipperg, das hatte noch die Reste der alten 
Burg bietet, war der namengebende Stammfitz des Geschlechtes derer von Neipperg, 
von denen ein Albrecht von Neipperg schon 1143 als Urkunbenzenge erscheint u. 
die um 1300 im damaligen Bogtlande an Eigen- und Lehenbesitz reich begütert 
find u. z. B. auch auf Dobeneck sitzen. Die weiteren Sitze des Geschlechtes werden 
im Nachfolgenden noch berührt werden. 



VII. 
1289, Mai 23. Heinrich der Aeltere vou Planen nnd feine (gleichnamigen) zwei 

Söljne übertragen dem deutschen Orden (erneuert) die Pfarre und das Pa-
trottatsrechi in Afch (parochiam et ius patronatus eins in Asche), wie 
ihnen dieses Necht vom Reiche geschenkt wurde. Unter den Zeugelt: Komtur 
Herrnannus, Pfarrer Johannes und 4 Kleriker des Ordens von Plauen. Ge-
geben X. kalend. Junij. Die drei Siegel der Heinriche von Plauen (erstes 
oval, die andern rund) Wappen, bekannt, an rothfeidener Schnur. Urk. im 
H. St. A. zu Dresden Nr. 1262. Reg. Mittheil. d. Plauener Alterthumsb. 
Nr. 91, 
Nachdem pfarre nnd patronat den den Vögten schon im Jahre 1270 dem 

Deutschen Orden geschenkt war, brächte die Urkunde nur eine Erneuerung, wenn 
nicht die diesmaligen Zeugen auffällig wären. Während 1270 der Egerer Komtur 
als solcher inlerveuirt, erscheint je(3t förmlich der ganze Plauener Konvent als 
Zeuge. Jch halte diese Erncucruugsurkundc deshalb für einen (auf nicht lange 
hinaus gelungenen, wenn überhaupt durchgeführten) Versuch, das Ascher Gebiet 
mit dem piaueuer in engere Verbindung, d. h. zunächst die beiderseitigen Kirchen 
Jntercsscn in ein näheres Verhältniß zu bringen, ein nicht unkluger polilifcher 
Gedanke, weil besscit Durchführung das „Pfandgebiet" einerseits den Planenern 
in höherem Maße und für 'längere Dauer gesichert hätte, mährend andererseits 
dadurch die alfmähfige Voötrerntuug vom Egerlande, die politische Eiubeziehnng ins 
Vogtland vorbereitet werden solite. Der Plan der piaueuer Vögte glückte nicht, 
indem durch die Einbeziehung des Ascher Gebietes ins zu verpfändende Egerland 
(4315) der ältere Zusammenhang Siegte. 

V I I I . 
1290. Feber 1. Vogt Heinrich der Aeltere vou Planen erneuert dem Deutschen 

Orden das patrouatsrecht über die Kirche in Asch u<id über deren Tochter-
kirchc in Adorf (cum Filia stia Adortf), bestätigt der Pfarrei Afch eine 
Hofstätte in Adorf und im Ascher Gebiete jenen Strich, den schon fein Onkel 
Heinrich vou Weida ihr schenkte und welcher zwischen Neipperg und Afch 
liegt, vou der einen Seite durch das Ufer des Widembaches, von der andern 
durch die Flur des Dorfes Ephaufen und durch jene Felder, welche Otto v. 
Mochwih vom erwähnten Heinrich von Weida als Vogtlehen tnne hat, und 
aus der dritten Seite dnrch die Wiese Gritumloh begrenzt ist (inter Nyperck 
et Ascha situato liabens ex vna ripam Wydempach, ex altera uero 
campum nille Ephuaen et agros, quos Otto de Mocliwicz ab eodem 
auuneulo nostro in pheodo teuet et ex tercia partibus pratuin Kriniin-
loe) etc. Unter den Zeugen wieder Komtur und Brüder von Plauen. G. 
Plauen, kal. Febr. dreieckiges Wachsstegef. Urkunde im H. St. A. Dresden 
Nr. 1284. Abgedruckt; E. Kreitckel, Blicke itt die Vergangenheit d. Sdt. Adorf 
1862, S. 78. Mittheilungcu des piaueuer Alterthumsvereins 1880, Nr. 93. 
Diese Urkunde ist eine der wichtigsten über das alte Asch. Zunächst tritt 

daraus die Thatfache entgegen, daß die Kirche zu Adorf von Asch aus gegründet 
wurde und zu der Ascher Pfarrei im Tochteiverhältniß, als Filiale, bestand. 
Weiterhin wird kündbar, daß neben den Vögten vou Plauen auch die vou Weida, 
speziell der Onkel Heinrichs des Aeltern, um Afch und in nächster Nähe desselben 
Besitzungen hatten, von denen ein Theil als Lebeltgut in den Händen des Ge-
schlechtes derer vou Mochivih lag. (Die vou Mochwi($, deren Stammgut das 
heutige Magwitz, nordwestlich von Delsisitz gelegen ist, erscheinen als sehr altes 
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vogtländer Geschlecht. Als Urfnudcnzeugen treten ein: Konrad von M. bereits 
1236; 1244 ein J. von M . und feine Söhne H(einrich), Th(eodor), A(lbert) 
u. A. 1255, letzterer u. ein Friedrich v. M . auch 1262 ufw.). Diefe erstbe-
kannte Schenkung eines Grundbesitzes an die Ascher Pfarre wird des näheren 
begrenzt. Derselbe liegt zwischen Asch und Neipperg, einerseits vom Wydempache 
(dem heutigen Widembache, der von Steiubühl herab- und bei Quirl in die Ascha 
läuft), auf der zweiten Seite von der zu Ephaufeu (Später immer Uphusen, 
= Aufhaufett, mundartlich Af-hanfn u. später etwa durch Einbildung eines darin 
gehörten 1, wie Alfhauftt, auf das heutige „Elfhaufen" nickverdeutscht) gehörenden 
Flur und den Lehengüteru des Mochmitzcrs, auf der dritten Seite von der Wiese 
Grimmloh eingerahmt. Was diese letztere Grimmlohe betrifft, ist sie mir unklar; 
ich siude (selbst auf T. Büchners Spezialkarte des Afcher Gebiets) keinen ent-
sprechenden Flurnamen ; sicher aber lag sie fiidlich von Neipperg und rnahrsschein* 
lich westlich an die (zwischen Elfhaufen und Neipperg befindlichen) Lehengüter des 
Mochwitzer stoßend. Der Name Whdempach gibt aber noch weiter zu denken. Da 
der Bach schon 1290 den Namen hat, muß er nach einer älteren Beziehung ge-
nannt fein. Nun bedeutet aber Widern bereits ein Kirchengut und es folgt daraus, 
daß die Ascher Kirche an diefem Bache schon früher Besitzungen hatte, nach denen 
der Bach eben der Widembach (nicht Wieden-Bach) genannt wurde. Jntereffant 
ist auch, daß die Afcher Pfarrei in Adorf selbst Gitter (eine Hofftätte) empfangt, 
nebst der weiteren Schenkung zweier Höfe in Mühlhausen (südlich von Adorf) 
und einer Wiefe in Adorf, die in dem oben ausgeladenen Schlüsse der Urkunde, 
als dem Deutschen Orden verliehen, erwähnt wird. 

IX . 

1294. Febr. 1. Heinrich der Aeltere, Bogt von Plauen, und fein Sohn eignen 
den Hof (Curiam) zu Adorph, den ihr Kaplan Conradus, Pfarrer in 
Asche, känstich (emptionis titulo) erworben hat, der Kirche in Adorf zu 
und gewähren dem Pfarrer (plebano) die freie Verwendung dieses Hofes. 
Unter den 3eu8ei t der Dominikanerprior Heinrich und der Komtur Albert 
v. Stahlburg zu Plauen. G. zu Plauen, IV. hal. Febr. Siegel des 
Priors Heinrich, des Plauener Deutschhauses und des Bogtes noch vothan-
den, ein 4. (Nr. 1) abgefallen. Urf. im H. St. Aich. Dresden. Regest. 
Mitth. des Plauener An. 1880, Nr. 110. 
Der erste bekannte Pfarrer (Conrad) von Asch. Die bedeutsame Stellung 

der AScher PSarrei gegenüber den anderen nahegelegenen des Orbens ergibt die Thal-
fache, daß dieselbe dem (Haitö')Kaplan des Bogtes, also jedenfalls einen viro grato 
(Lieblinge) verliehen ist. 

X . 

1301. Aug. 28. Heinrich der Aeltere und sein Sohn, Bögte von Plauen, eignen 
nach Konrad von Neipperg (Nyperch), der freiwillig darauf refignirte, das 
Gericht oder die Bogtei in den Landgütern Stein (iudicium sine atluoca-
ciam, quam in uillis dictis Steyn etc.) dem Kloster und Konvente in VValt-
sachsen für ewige Reiten zu. Unter den Zeugen der Komtur Heinricus de 
Kurwiz zu Eger, der Kleriker Magister Albertus de Machwiez it. Cnnra-
dus de Machwicz (wohl der frühere). G. zu Plauen, V. kal. septenibr. 
die 2 Siegel der Vögte anhängend. Urkunde im kögl. Rcichsarch. München. 
Bcrgl. Reg. btiic. V, png. 13. Mittl). der plaucncr AUerth. Nr. 140. 
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Pröckl, der famose Geograph, der alle von ihm gefundenen: Stein, Berg, 
Oed, Gaßnitz, Sorna, Loscht und fo hundert andere ins Egerland oerfetzt, hält 
diefe Stein (Eger und Egerland, 11. .328) für das egerländer Stein u., wahr-
scheinlich anf feine Autorität hin, thuit die angeführten Mitth. des Plauener Alt. 
desgleichen. So tief nach Süden drang in jener Zeit der Besitz der Bögte wohl 
nicht. Wenn ich auch nicht gerade an daS vogtländische Stein denke (— im J. 
1327. März 16 tragen Heinrich der Aelt. und fein Sohn ihre Herrschaft Plauen 
mit den Besten Liebau, Johaunesgrün, Schöueck, pianfchwitz, S t e i n , Tirbel u. 
Göttendorf dem K. Johann von Böhmen freiwillig als Lehen auf —), fo gibt 
es doch solcher Stein in genügender Auswahl im vögtischen Besitze. Welche 
„Dörfer" es sind, läßt sich kanm sicherstellen; das egerländische Stein jedoch, das 
noch 1394 bloß als kleines Dorf, als Stoinel, auftritt, gehört nicht hiehcr. Le-
henbefitzer blieben die Neipperger trotz dieser Abtretung der Gerichtsbarkeit fort; 
mindestens finden sich 1308 Konrad, Heinrich, Friedrich und Albert, Brüder, auf 
Neipperg und Stein. 

XI. 

1319. Febr. 24. Hoinricus de Korwicz, Komtur des Deutschen Haufes zu 
Salfeld und Asche und Johannes de Friberg, Pfarrer in Afch, verbrie-
fen 24 Mark Silber, welche Magister H .., Schulrektor in Plauen, zu einer 
Scclntcffc zn S. Michael in Adorf widmete. — Orig. der Urk. verloren ? 
Jn Dresden nur eine ältere Kopie. Abgedr. E. Kreuckcl a. a. O. Seite 20. 
Bergt Mitth. des Alterth. zu Plauen S. 33. 
Das Ascher Deutsche Haus erfcheiut hiemit als Komturei, nicht nur einfache 

Pfarrei des Ordens und wird vom Komtur Heinrich von Kürwitz (wol derselbe, 
der 1301 Komtur in Eger war) gleichzeitig mit der Komturei Saatfeld (bei Nu-
dorlstadt) admiiiistrirt. Bugteich findet sich der zweite Pfarrer von Asch in Jahann 
von Freiberg. 

X I I . 

1324. Okt. 3. Conrad von Neipperg (Neyperg) und feine Söhne Konrad und 
Ebnchart verrichten sich gütlich mit den Bürgern zn Eger um den von ihnen 
begangenen Mord au dem Landboten des Landgerichtes zu Eger, geloben Achtung 
der Egerer, versprechen, auf ihrem Hofe zu Elster keinen Feind der Egerer 
zu behausen noch selbst von da aus Schaden zu thun und verheißen Stellung 
zu Eger auf jeweilige Mahnung. G. Mittw. nach Michael. Siegel abgef. 
Urk. im Egerer Archiv. 
Nach dieser Urkunde wurden die Neipperger mit ihren Gütern, auch mit 

Elster, zum Egerer Landgerichte (zu den Egerländer Landadeligen) beansprucht. 
Nicht ohne Widerstand ihrerseits, da sie den Boten der Stadt Eger, der sie zu 
demselben lud, ermordeten. Jhr Trotz wurde von Eger ans wol bald gebrochen 
und sie unterwerfen sich in der vorstehenden Erklärung der Zugehör zum Land» 
gerichte nnd reverfiereu sich als Freunde der Egerer. Ueberhaupt tritt mit der 
(1315 erfolgten) Verpfändung des Egerlands (Afch inbegriffen) die Stadt Eger 
mehr und mehr als die Leiterin vor und dehnt namentlich auf Asch ihren Macht-
bezirk energischer, als früher, aus. Dieser Ort selbst fügt sich scheinbar ganz willig 
dem Pfandlande Eger bei; die Neipperger versuchen aber verschiedene Mittel, der 
(trotz des Reverses) unlieb getragenen Oberherrschaft zn entgehen. Wenn 1331 
Albert von Neipperg diese Beste dem Könige Johann von Böhmen zu Lehen 
austrägt, fo ist das eben der erste Versuch, sich unmittelbar unter die königliche 
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Macht zu bringen. Einige Jahre darnach (1834) treten die von Zedwitz zum 
erstenmale in das Ascher Gebiet ein, indem sie von Sigmund und Hans Feiltfch 
zur Saygrün die Güter Ober- und Nieder-Reut erkaufen. 

X l l L 

1335. Juli 19. König Johann zn Böhmen bekundet fein Versprechen, die zwei 
Märkte Selb und Asch (die zwen mercht Seibon und Asch) und Alles, 
was zum Gerichte Eger gehört und von Alters her dabei ist, nimmermehr 
Jemandem zu verleihen und zn versetzen oder irgendwie (vom Egerlande it. 
von Böhmen) zu entfremden. G. Miftw. vor Mar. Magd. Urk. im k. geh. 
H. H. u. St. Arch. Wien. Siegel anhängend. 
Aehnlich beftätigen Spätere, der Stadt Eger ertheilte königliche Privilegien 

die Zusage, daß Afch (mit Selb, auch später mit Redwitz) untrennbar bei Stadt 
u. Gericht Eger verbleiben sollten, so 1342 (Jan. 21.), 1349 (Jäuer 6, ohne Na-
mensnrnnung), 1355 (Juli 23). Die vorstehend erwähnten Daten beweisen auch, 
daß Asch bis 1355, nicht neippergisch war, mindestens nicht als Ganzes, vielmehr 
(gerade vielleicht gegenüber von Strebungen der treuuungslustigen Neipperger) 
turch solche Versprechungen an die Stadt Eger gegen llcbergrisse Adeliger geschützt 
werden sollte. 

X IV . 

1341. Jan. 28. Die Herren von Planen treten das Patronatsrecht über Asch 
dem Deutschen Haufe in Eger ab. G. V. kal. Fcb. - ? ? 
Dieser Abtretung gedenkt Pröckl (S. 379), nach bekannter Weife keine Ouelle 

anführend. Bis eine solche (die Urkunde oder deren Abdruck) gefunden ist, kann 
man der berüchtigten Lesefimst Pröckls Alles zutrauen. Nach den früher angefühlten 
Regcfteii besaß das, was der planener Bogt jetzt erst dem Orden schenken wollte, 
das Patronatsrecht nämlich, dieser schon feit langen Jahren. Jch verninthe eher, 
daß prockl leichtfertig exzerpirte und daß Heinrich von planen in dieser Urkunde 
eigentlich die (übrigens auch iiberstüffige) Zustimmung gab, daß dac; Ascher Haus 
in irgend eine Unterordnung zum größereu Egerer trete. Damit sind der planener 
Versuche einer Verknüpfung Aschs mit Plauen definitiv gescheitert. 

XV. 

1355. Dez. 16. Kaiser Karl (IV) gebietet den Nennen, die im Egerlande, Elbogucr 
laude und Bogtlaude über den Landfrieden gesetzt, sind, dann dem Rache der 
Stadt Eger, daß sie, nachdem die Besten P o s s e ck, Neinmiarkt it. G a t e it* 
d o r f als "Raudhänfer" gebrochen wurden und er deren Wiederaufbau nichi 
wolle, allen jenen mit Macht widerstehen und wehreu sollten, welche diese 
oder jene der genannten Burgen wieder aufrichten wollten. Nürnberg, Mittw. 
vor Thomas. Das kleine Siegel Ks von der Rückseite abgefallen. Urk. im 
Egerer Archive. 
Der au die Landfriedens-Häuptcr dreier „Länder" gerichtete Befehl des 

Kaisers läßt erkennen, daß die vor 1355 zerstörten Raubschlösser auf weite Kreise 
hin ihre friedenstöreude Thätigkeit mögen ausgeübt haben, und daß die davon 
verjagten Ritter mit Hilfe zahlreicher Genoffen den Wiederaufbau der Stätten 
ihres Wirkens ermöglichen wollten. Das Ascher Gebiet mag unter der Raublust 
am meisten gelitten haben, da die eine der zerstörten Besten, Posfeck, knapp an 
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seinen Grenzen lag und eine zweite, Gatendorf (öftlich von Hof), nicht allzuferne 
stand. Karls Befehl erfolgte sichtlich auf eine Beschwerde ögers, dem der Schutz 
seines nördlichen Landestheiks am Herzen liegen mußte. 

XVI . 

1358. Mai 11. Die Mannfchaft (der Landadel) des Egerlandes, darunter Konrad 
Neyperger von Neyperch (u. Konrad Neyperger vou Pranipuch-Branibach) 
erklären (bei Verlust des Originalpfaudbricfes v. 1315), vom Reiche au die 
Krone Böhmen verpfändet zu sein und huldigen dem böhm. Könige als 
rechtmäßigen Pfaudinhaber. G. zu Eger, Freitag nach Ehr. Himmelfahrt 
Siegel (bis auf eines, nicht der Neipperger) anhängend. Urk. im k. geh. H. 
H. n. Staatsarchive Wien. Abgedruckt Kürschner, Eger und Böhmen, S X I 
der Beilagen. 
An Laudadeligeu find hiebei (und in einer 2. eigenen, aber gleichen Urk.) gea 

itauni: Nudeger von Sparneck (doch nur als „Forstmeister" der Ncichsforste int 
Egcrlnttde, nicht mit feinem schon außenn Egcrlande gelegenen Eigeubefitz), Trost 
Winkler von Kiusberg, Eitel und Junget Thoß auf Schönberg, die oberwähnten 
Neipperger, die Brüder Naben von Wildstein,' die 2 Förster von Selb, die 2 
Goßwiu vou Liebeusteiu und die 2 Nothafte (Sohlt und Vater) vou Thierfteiu. 
Das Egerlaud hatte damit noch denselben Umfang, wie zur Zeit seiner Verpfändung. 

XVI I . 

1371. April 11. Hans der Neipperger, Sohn des Konrad Neipperger vou Asch, 
verrichtet sich nach Weisung Kaiser Sarls mit denen von Eger um seine 
„Bergrcifmlgcit" und versichert der Stadt Treue und Gchotfam unter Bürg-
fchaftszllfotz feines BaterS. G. Freitag in der Ostcrwoche. Beide Sieget ab> 
gerifsen. llrk. im Egerer Archive. 
Zwischen 1335 also u. 1371 ist Asch neippergisch geworden. Mindestens der 

größte Theil des Marktes muß in letzterem Jahre bereits dem ilonrab von Neipperg 
gehölt haben, da er sich davon schreibt. Ju welcher Weise der Uedergaug erfolgte, 
ob durch Gewalt, ob durch ständige Ankäufe, kann noch nicht nachgewiesen werden, 
fa die betreffenden Urkunden fehlen. Jn diesen Zeitraum fällt überhaupt eine 
große Machterweiteruug der Neipperger. Sie erwarben Schöitliud, Neichenbach, 
Lauterbach und Wildenan durch Konrad Neipperger auf Neipperg (— das geht 
hervor aus einer Urkunde von 1375, worin Eger diefe Güter „mit allen Zuge-
böruugen, wie es dieselben vou Ehouraden vou Neytperg, deffett Ncytperg ist, ge-
lauft, dem Spitale zu Eger widmet) und durch Haus Neipperger auf Brambach 
auch Oberreut, daü in ähnlicher Weise und zu gleichem Zwecke au Eger wieder 
verkauft wurde. 

XVI I I . 

1382. Mai 5. „Anno diu. M. CCC. L X X X I I . Feria secunda post philippi 
et Jacobi Fridrich der Neytpergcr wart gevangeu vnd gemartert vnd 
bi kant, daz hernach geschrieben stet : . . . Item da czu Wilclnaw genumen 
wart, daz hat der Fridrich Neypergcr auch getan vnd der Nikel 
posseck vnd hartinan posseck, der klosehel . . . Item Fridrich Ney-
porger hat benant, die vnserm herren, dem könige, der Stat czu 
Eger vnd dem Lande schedlicli sein: Erliart von oberniez, Nykel 


